
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/1/17 7Ob756/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.01.1980

Norm

ABGB §854

ABGB §863 E1

Rechtssatz

Im Zusammenbau der Feuermauern liegt noch keine stillschweigende begründete Verp6ichtung, nach Abreißen der

einen für Verputzarbeiten an der freistehenden anderen aufzukommen.

Entscheidungstexte

7 Ob 756/79

Entscheidungstext OGH 17.01.1980 7 Ob 756/79
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